
1

Das Haus Hohenzollern.

Die Hohenzollern und der preußische Staar.

D preußische Staat ist eine Schöpfung der Hohenzollern. Weder sein Gebiet,
noch seine Bevölkerung bilden an sich eine natürliche Einheit. Seine Be-

standteile, lauter ehemals selbständige Landschaften, lagen noch im 18. Jahr-
hundert unverbunden oder nur lose zusammenhängend in vier oder fünf größeren

oder kleineren Gruppen über das nördliche Deutschland verstreut, von der Maas-

bis an die Memel und von der Ost= und Nordsee bis zu der deutschen Mittel-

gebirgszone reichend; und die Bevöllerungen dieser Ländergebiete standen zunächst,
trotz der gemeinsamen niederdeutschen Stammesart, zum Teil einander recht frenid
und spröde gegenüber. Der große Gegensatz zwischen dem Westen und dem Osten,
der, in der ländlichen Verfassung wurzelnd, das ganze wirtschaftlich-soziale Leben
des deutschen Nordens zu beiden Seiten der Elbe unterscheidend charakterisiert und

beherrscht, stand einer innerlichen Verschmelzung der nahe verwandten Stammes-
gruppen noch mehr im Wege als die konfessionelle Spaltung, die auch hier ihre
verhängnisvolle Rolle gespielt hat, wenn auch andererseits gerade in dem über-
wiegend protestantischen Charakter dieser Landschaften eine wichtige Klammer der
Einheit gegeben war. Erst durch die großen Erwerbungen des 19. Jahrhunderts
hat das Staatsgebiet einen leidlich geschlossenen Zusammenhang gewonnen, und
erst die gemeinsame Geschichte von zwei Jahrhunderten hat Kurmärker und
Preußen, Rheinländer und Pommern, Westfalen und Schlesier an ein gemein-

sames Volks= und Staatsgefühl gewöhnt, das heute seine starke Unterlage, aber
zugleich auch seinen Rivalen in dem neu erwachten allgemein-deutschen Volks-

bewußtsein findet.
Die Mark Brandenburg kann zwar als das eigentliche Kernland der hohen-

zollernschen Staatsbildung betrachtet werden, und in mancher Hinsicht kann man
ihr dabei das alte preußische Ordensland an die Seite stellen; aber nicht aus der

Natur dieser Landschaften und ihrer Bewohner entsprang jener Ausdehnungs-
trieb, der den preußischen Staat geschaffen hat, sondern aus dem dynastischen
Ehrgeiz des Fürstenhauses, das mit wechselndem Glück und Verdienst, aber im

ganzen doch mit ungewöhnlichem politischen Geschick und Erfolg fünf Jahr-
hunderte lang daran gearbeitet hat auf norddeutschem Boden eine Machtbildung
aufzurichten, die so stark geworden ist, daß daran in unsern Tagen das deutsche
Volk den Halt und die Grundlage für die Wiederherstellung seiner staatlichen Ein-
heit zu finden vermocht hat. Den Gesamtnamen, der heute im Schwange ist, und

Hintze, Hohenzollern. 1



2 Das Haus Hohenzollern.

dessen Gebrauch in dieser allgemeinen Bedeutung kaum über das 19. Jahrhundert

zurückreicht, hat der hohenzollernschen Staatsbildung freilich das alte Ordensland
Preußen gegeben; und es mag auch sein, daß die schwarz-weißen Landesfarben
auf die Farbe von Mantel und Krenz der Ordensritter zurückdenten, obwohl
daneben der von altersher im Zollernhause gebräuchliche von Silber und

Schwarz gevierte Wappenschild die Möglichkeit einer Anknüpfung darbietet; —

aber die Hauptsache ist doch, daß die Verbindung des Ordenslandes mit der

Mark Brandenburg und den übrigen Ländern der Preußischen Monarchie lediglich
anf den dynastischen Ansprüchen und Interessen des Hohenzollernhauses beruht.

Aus diesen Erwägungen heraus beginnen wir unsere Darstellung nicht mit
den Anfängen brandenburgischer oder preußischer Landesgeschichte, sondern mit
Betrachtungen über den Ursprung und die genealogischen Zusammenhänge des

Fürstenhauses der Hohenzollern, das Brandenburg und Preußen und all die

andern Landschaften erst zu einem Staatswesen vereinigt und so den preußischen

Staat recht eigentlich geschaffen hat. Die Wiege dieses Fürstenhauses hat nicht
auf prenßischem, sondern auf süddeutschem Boden gestanden. Von der schwäbischen
und fränkischen Heimat her, „vom Fels zum Meer“ fortschreitend hat es, etwa

400 Jahre nach seinem ersten geschichtlichen Auftreten, den schicksalsvollen Weg
gefunden zu der Stätte seiner welthistorischen Wirksamkeit, die in diesen Tagen

das fünfte Jahrhundert ihrer Geschichte erfüllt hat.

Der Urstamm und die Vorfahren des preußischen Königshauses.

Der Ursprung und die älteste Geschichte des preußischen Königshauses
sind wie bei den meisten großen Dynastien, die in sehr hohes Alter zurücktreichen,
in tiefes Dunkel gehüllt, das nur von spärlichen Lichtblicken durchbrochen wird;

sie sind infolgedessen vielfach Gegenstand haltloser genealogischer Phantasien
gewesen, die ja so gern ihre Arabesken um die Stammbäume fürstlicher Häuser

ranken, aber auch ein Gegenstand für wissenschaftliche Vermutungen und Streit-
fragen, die noch bis in die Gegenwart hineinreichen und an denen wir hier nicht

vorübergehen dürfen; es wird sich dabei nicht vermeiden lassen, einen etwas

längeren Blick in die Werkstatt der gelehrten Forschung zu tun, als es sonst
in diesen Blättern geschehen kann und soll.

Von einer wirklichen gelehrten Forschung kann auf diesem Gebiet aller-
dings erst seit der Mitte des 19. Jahrhunderts die Rede sein; was davor liegt,

ist phantastische und oft ganz willkürliche Fabelei, hervorgegangen aus der

menschlich= natürlichen Neigung, die Anfänge großer Herrscherhäuser in ein
möglichst hohes Alter und zu Ahnen heraufzuführen, die dem jeweiligen Be-

dürfnis des Zeitalters nach Heldenverehrung entsprechen; aber eben deshalb

sind diese Fabeln doch auch nicht ohne Interesse. In dem Zeitalter der Re-
naissance, wo die Beziehungen deutscher Kaiser und Fürsten zu Italien noch
nicht abgebrochen waren und nach der ideellen Seite hin um so höher bewertet

wurden, je weniger sie in der politischen Wirklichkeit noch zu bedeuten hatten,
gesiel man sich in der Verknüpfung des hohenzollernschen Hauses mit dem

römischen Grafengeschlecht der Colonna, das seinen fabelhaften Ursprung bis
zu den Camillern zurückführen wollte. Auf dem Konstanzer Konzil, wo 1417 der

erste hohenzollernsche Kurfürst von Brandenburg die feierliche Belehnung emp-
fangen hatte, war dem eben gewählten Papst Martin V., der aus dem Hause der
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